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§ 1 - Versicherte Personen 
Versichert sind die im Versicherungsschein oder der Bestätigung 
des Veranstalters namentlich genannten Personen oder der im 
Versicherungsschein festgelegte Personenkreis, sofern die 
Versicherungsprämie bezahlt wurde. 
 
§ 2 - Prämie, Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
1. Die Prämie ist eine Einmalprämie und vor dem Besuch der 

Veranstaltung bei Abschluss des Vertrages zu zahlen. 
 
2. Der Versicherungsschutz 

a) beginnt mit der Zahlung der Prämie; 
b) endet mit Betreten des Veranstaltungsortes. 
 

§ 3 - Beschreibung des Versicherungsschutzes 
1. Versicherungsschutz für versicherte Personen: 

Die HanseMerkur ist im Umfang von § 3 Ziffer 4 (Anzahl der 
Personen) und Ziffer 5 (Schadenarten) sowie unter Berücksich-
tigung der Einschränkungen des § 5 leistungspflichtig, wenn 
während der Dauer des Versicherungsschutzes eines der 
nachstehend genannten versicherten Ereignisse bei einer der 
versicherten Personen eingetreten ist: 

 
a) Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender bei der Bun-

desagentur für Arbeit gemeldeter Arbeitslosigkeit infolge ei-
ner unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des Arbeits-
verhältnisses durch den Arbeitgeber. Nicht versichert ist der 
Verlust von Aufträgen oder die Insolvenz bei Selbständigen; 

 
b) Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder einer Tätigkeit 

mit Mehraufwandsentschädigung (1-EUR-Job) aus der Ar-
beitslosigkeit heraus, sofern die versicherte Person bei der 
Reisebuchung bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos 
gemeldet war. Nicht versichert sind die Aufnahme von Prak-
tika, betrieblichen Maßnahmen oder Schulungsmaßnahmen 
jeglicher Art sowie die Arbeitsaufnahme eines Schülers oder 
Studenten während oder nach der Schul- oder Studienzeit; 

 
c) Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die versicherte(n) Kar-

te(n) wurde(n) vor Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels ge-
bucht und der Termin der versicherten Veranstaltung fällt in 
die Probezeit der neuen beruflichen Tätigkeit, maximal je-
doch in die ersten 6 Monate der neuen beruflichen Tätigkeit; 

 
d) Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer 

Schule, Universität/Fachhochschule oder an einem College, 
die wiederholt werden müssen, um eine zeitliche Verlänge-
rung des Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder den 
Schul-/Studienabschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, 
dass die versicherte Veranstaltung bzw. versicherte Reise 
vor dem Termin der nicht bestandenen Prüfung gebucht 
wurde und der Termin für die Wiederholungsprüfung uner-
wartet in die versicherte Reisezeit fällt; 

 
e) Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um eine 

Schul- oder Klassenreise handelt; 
 
f) Erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten Person 

infolge von Feuer, Wasserrohrbruch, Elementarereignis o-
der strafbaren Handlungen Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl). 
Als erheblich gilt ein Schaden am Eigentum durch die vor-
genannten Ereignisse, wenn die Schadenhöhe mindestens 
2.500,- EUR beträgt; 

 
g) Unerwartete Einberufung der versicherten Person zum 

Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung oder zum Zivildienst, 
sofern der Termin nicht verschoben werden kann und die 
Stornokosten nicht von einem anderen Kostenträger über-
nommen werden. Nicht versichert ist die Versetzung oder 
Entsendung von Zeit- oder Berufssoldaten. 

 
2. Versicherungsschutz für versicherte Personen und Risikoper-

sonen: 
Die HanseMerkur ist im Umfang von § 3 Ziffer 5 und unter Be-
rücksichtigung der Einschränkungen des § 4 auch dann leis-
tungspflichtig, wenn während der Dauer des Versicherungs-
schutzes eines der nachstehend genannten versicherten Er-
eignisse bei einer der versicherten Personen oder einer Risiko-
person eingetreten ist: 
a) Unerwartete schwere Erkrankung; 
 
b) Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Impfunverträglich-

keit; 
 
c) Bruch von Prothesen. 

 

3. Risikopersonen sind 
a) versicherte Personen untereinander, die gemeinsam Karten 

für eine Veranstaltung gebucht und versichert haben; 
 

b) die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu zählen: 
 
Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Le-
bensgemeinschaft, Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pfle-
gekinder, Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, 
Großeltern, Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, Schwie-
gerkinder und Schwäger; 
 

c) diejenigen Personen, die nicht mitreisende/mitfahrende 
minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige gemäß b) 
einer versicherten Person betreuen. 

 
d) Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte Ereignis 

„Tod“ eingetreten ist, 
 
e) Begleitpersonen bei Gruppenreisen, sofern der Versiche-

rungsschutz gesondert vereinbart wurde. Bei Eintritt des 
Versicherungsfalles bei einer gesondert versicherten Be-
gleitperson erstattet die HanseMerkur die Stornokosten für 
alle von einer Stornierung der Gruppenreise betroffenen 
versicherten Personen. 

 
4. Anzahl der Personen: 

Haben mehr als sechs Personen gemeinsam Karten für eine 
Veranstaltung gebucht und versichert, gelten nur die jeweiligen 
Angehörigen der versicherten Personen und deren Betreu-
ungspersonen als Risikopersonen, nicht mehr die versicherten 
Personen untereinander. 

 
5. Schadenart: 

Die HanseMerkur leistet eine Entschädigung bei der folgenden 
Schadenart: 
Nichtantritt der Veranstaltung aus versicherten Grund gemäß 1. 
und 2. für die von der versicherten Person bezahlte(n) und 
versicherte(n) Karte(n). 

 
§ 4 - Selbstbehalt 
Ein Selbstbehalt entfällt. 
 
§ 5 - Einschränkung des Versicherungsschutzes 
1. Versicherungsschutz wird nicht gewährt für Schäden durch 

Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, 
Streik, Kernenergie, Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige 
Eingriffe von hoher Hand. 

 
2. Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 

wenn für den Versicherungsnehmer bzw. für die versicherte 
Person der Versicherungsfall bei Abschluss der Versicherung 
voraussehbar war. 

 
3. Nicht versichert sind 

a) Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des Versicherungsab-
schlusses bekannt und in den letzten 6 Monaten vor Versi-
cherungsabschluss behandelt worden sind. Kontrolluntersu-
chungen sind davon ausgenommen; 
 

b) Krankheiten, die den Umständen nach als eine psychische 
Reaktion auf Terroranschläge, Flugunglücke oder aufgrund 
der Befürchtung von inneren Unruhen, Kriegsereignissen, 
Terroranschlägen, Elementarereignissen oder Krankheiten 
und Seuchen im Zielgebiet aufgetreten sind; 
 

c) Lockerung oder Verlust von Prothesen aller Art; 
 

d) nach einem Reiseabbruch entstehende zusätzliche Rück-
reisekosten oder Kosten für am Urlaubsort nicht genutzte 
Tage sowie entgangene Urlaubsfreuden; 
 

e) Ereignisse wie Terroranschläge oder -drohungen; 
 

f) Vermögensfolgeschäden. 
 
§ 6 Allgemeine Obliegenheiten und Folgen von Obliegen-
heitsverletzungen 
1. Versicherungsnehmer und versicherte Person sind verpflichtet, 

nach Eintritt des Versicherungsfalles den Eintritt eines versi-
cherten Ereignisses durch die Vorlage von Versicherungs-
nachweis, Buchungsunterlagen, Karten im Original und ggf. 
Stornokostenrechnung zum Zeitpunkt des Nichtantrittes nach-
zuweisen sowie 
a) den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu ver-

meiden, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen 
könnte; 

b) den Schaden der HanseMerkur unverzüglich, spätestens 
nach Abschluss der Reise, anzuzeigen; 

c) Hat der Versicherungsnehmer/die versicherte Person aus 
Anlass des Versicherungsfalles, insbesondere in der Scha-
denanzeige vorsätzlich unwahre Angaben gemacht, ist die 
HanseMerkur nicht zur Leistung verpflichtet, auch wenn 
hierdurch der HanseMerkur ein Nachteil nicht entsteht. 

d) der HanseMerkur jede zumutbare Untersuchung über Ursa-
che und Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede hier-
zu dienliche Auskunft zu erteilen, Originalbelege einzurei-
chen, sowie bei Todesfällen die Sterbeurkunde einzurei-
chen. 

 
2. Verletzt der Versicherungsnehmer/die versicherte Person eine 

der vertraglich vereinbarten Obliegenheiten, so ist die Hanse-
Merkur nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer/die versicherte Person die Obliegenheit vorsätz-
lich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist die HanseMerkur berechtigt, die Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers/der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer/die versicherte 
Person. 

 
§ 7 Zahlung der Entschädigung 
1. Liegt der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis der 

HanseMerkur vor und ist die Leistungspflicht der HanseMerkur 
dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die Aus-
zahlung der Entschädigung binnen 2 Wochen zu erfolgen. Der 
Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfungen des An-
spruches durch die HanseMerkur infolge eines Verschuldens 
der versicherten Person gehindert sind. 

 
2. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlags-

zahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist. 
 

3. Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche 
Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen die ver-
sicherte Person eingeleitet worden, so kann die HanseMerkur 
bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die Regu-
lierung des Schadens aufschieben. 
 

4. Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden 
zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei der HanseMerkur 
eingehen, in die zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik 
Deutschland gültige Währung umgerechnet. Als Kurs des Ta-
ges gilt für gehandelte Währungen der amtliche Devisenkurs 
Frankfurt/Main, für nicht gehandelte Währungen der Kurs ge-
mäß „Währungen der Welt", Veröffentlichungen der Deutschen 
Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es 
sein denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendi-
gen Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs erwor-
ben wurden. 

 
§ 8 Verwirkungsgründe, Klagefrist, Verjährung 
1. Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 

wenn 
 

a) der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person den 
Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat; 

 
b) der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die 

HanseMerkur arglistig über Umstände zu täuschen ver-
sucht, die für den Grund oder für die Höhe der Leistung von 
Bedeutung sind. 

 
2. Die Leistungspflicht entfällt auch, wenn eine Erstattung abge-

lehnt wurde und der Anspruch auf Leistung nicht innerhalb von 
6 Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt 
erst, nachdem die HanseMerkur den erhobenen Anspruch 
unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen 
Rechtsfolgen schriftlich abgelehnt hat. 

 
3. Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 2 

Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch 
des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person bei 
der HanseMerkur angemeldet worden, zählt der Zeitraum von 
der Anmeldung bis zum Zugang der schriftlichen Entscheidung 
der HanseMerkur bei der Fristberechnung nicht mit. 

 
§ 9 Ansprüche gegen Dritte 
Die Ansprüche des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten 
Person gegen Dritte gehen auf die HanseMerkur im gesetzlichen 
Umfang über, soweit diese den Schaden ersetzt hat. Sofern 
erforderlich, ist der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte 
Person verpflichtet, eine Abtretungserklärung gegenüber der 
HanseMerkur abzugeben. 
 
§ 10 Anzuwendendes Recht/Vertragssprache/Geltung für 
versicherte Personen 
Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht 
entgegensteht. Vertragssprache ist Deutsch. Alle getroffenen 
Bestimmungen gelten sinngemäß für die versicherte Person.  
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